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Zahl: 6160-1/2024                Großkirchheim, 31.07.2025 

 
 

V E R O R D N U N G  
 

des Gemeinderates der Gemeinde Großkirchheim vom 31.10.2024, Zahl 6160-1/2024, mit 
welcher im Gemeindegebiet Parkverbote für Wohnmobile und Wohnanhänger verfügt werden. 
 
Aufgrund der §§ 43, 44 und 94 lit. d Z. 4 Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO, BGBl. Nr. 
159, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 52/2024, wird verordnet: 

 
 § 1  

Halte- und Parkverbot für Wohnmobile und Wohnanhänger 
Das Halten und Parken von Wohnmobilen und Wohnanhängern ist täglich in der  
Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr auf folgenden Plätzen verboten: 
 
Holzplatz Winklsagritz,  
Einfahrt Winklsagritz,  
Bereich Bauhof,  
Adeg-Parkplatz,  
Granitzer-Parkplatz,  
Festplatzgelände, 
Parkplatz-Gartlwasserfall,  
Parkplatz-Freizeitanlage, 
entlang des Radweges R8 und  
entlang des Almaufschließungsweges Mitten 

 
§ 2 

Kennzeichnung 
Diese Verordnung wird durch das Anbringen der Verbots- oder Beschränkungszeichen „Halten 
und Parken verboten *Zone* 22:00 – 06:00 Uhr“ gemäß § 52 Z 13b in Verbindung mit 
Zusatztafeln mit der Aufschrift „gilt für: *Piktogramm Wohnmobil* *Piktogramm 
Wohnanhänger* kundgemacht. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem Zeitpunkt der Anbringung des Straßenverkehrszeichen in Kraft. 
 

§ 4 
Strafbestimmungen 

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 99 StVO 1960 geahndet. 
 

 
angeschlagen am: 31.07.2025 
abgenommen am: 28.08.2025 

Der Bürgermeister: 
Peter Suntinger 



 

Dieses Dokument wurde amtssigniert! 
 

Informationen unter: 
https://grosskirchheim.gv.at/amtssignatur 

Hinweis: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck 
dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz 
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. 

Signatur aufgebracht von  Elisabeth Meßner, 31.07.2025 11:03:11 
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